
24.Satzung5.doc 

Satzung 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen  

Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung  
und Fernstudium (DGWF) e.V.  

(2) Sitz der Gesellschaft ist Hannover.  

§ 2 Zweck und Aufgabe 

(1) Zweck und Aufgabe der Gesellschaft ist die Förderung, Entwicklung, 
Koordinierung und Repräsentation der von den Hochschulen und hoch-
schulnahen Einrichtungen getragenen wissenschaftlichen Weiterbil-
dung und des Fernstudiums in Deutschland und international.  

(2) Dazu gehört die Förderung der Forschung und Lehre sowie des wis-
senschaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet der Erwachsenenbil-
dung und des Fernstudiums.  

(3) Die Gesellschaft erfüllt diese Aufgaben insbesondere durch Tagungen, 
Kongresse, Weiterbildungsveranstaltungen, Veröffentlichungen, For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben, Information, Beratung und Ko-
operation. 

§ 3 Finanzierung  

Die zur Erfüllung von § 2 erforderlichen Mittel werden aufgebracht aus 
a) Beiträgen der Mitglieder 
b) Drittmitteln 
c) Erträgnissen des Vereinsvermögens 
d) Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von 

Maßnahmen nach § 2 
e) Spenden 
f) Aufnahme von Darlehn. 

§ 4 Gemeinnützigkeit 

(1) Die Tätigkeit der Gesellschaft ist überparteilich und überkonfessionell, 
sie dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im 
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord-
nung. 

(2) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütung begünstigt werden. 

§ 5 Organe der Gesellschaft 

Die Organe der Gesellschaft sind 
a) die Mitgliederversammlung  
b) der Vorstand. 

§ 6 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder der Gesellschaft können sein 
a) Hochschulen und ihre Einrichtungen sowie hochschulnahe 

Einrichtungen 
b) in der Hochschulweiterbildung und auf dem Gebiet des Fern-

studiums tätige Angehörige einer Hochschule oder einer 
hochschulnahen Einrichtung  

c) Institutionen und Personen, die sich in Zusammenarbeit mit 
den Hochschulen um die Förderung der Hochschulweiterbil-
dung und des Fernstudiums bemühen. 

(2) Die Bereitschaft, die Mitgliedschaft zu erwerben, wird schriftlich ge-
genüber dem Vorstand erklärt. 

(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
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(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, im Falle 
juristischer Personen durch deren Auflösung. 

(5) Der Austritt bedarf einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vor-
stand. Er ist nur mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines Ka-
lenderjahres möglich. 

(6) Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn Mitgliedsbeiträge nicht mehr ge-
zahlt worden sind oder die Tätigkeit von Mitgliedern dem Zweck des 
Vereins wiederholt entgegenwirkt. Über den Ausschluss beschließt der 
Vorstand. Dem Mitglied ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Im Falle des Widerspruchs gegen den Vorstandsbeschluss entschei-
det die Mitgliederversammlung endgültig. 

§ 7 Ehrenmitgliedschaft 

(1) Mitgliedern und Nichtmitgliedern, die sich besondere Verdienste um die 
Gesellschaft und ihre Aufgaben erworben haben, kann die Ehrenmit-
gliedschaft verliehen werden. 

(2) Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet die Mitglieder-
versammlung auf Antrag des Vorstands. 

(3) Ehrenmitglieder der Gesellschaft zahlen keine Mitgliedsbeiträge. An-
sonsten bestimmen sich Rechte und Pflichten nach Maßgabe der übri-
gen Mitglieder der Gesellschaft. Soweit einem Mitglied der Gesellschaft 
zugleich auch die Ehrenmitgliedschaft verliehen wird, steht diesem Mit-
glied lediglich ein einziges Stimmrecht bei Entscheidungen zu.  

(4) Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass Personen, die sich 
besondere Verdienste um die Gesellschaft und ihre Aufgaben erworben 
haben, mit Ehrenämtern ausgezeichnet werden. Das Nähere wird auf 
Antrag des Vorstands durch gesonderte Beschlussfassung der Mitglie-
derversammlung geregelt. 

 

§ 8 Beiträge 

Von den Mitgliedern wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag erhoben. Über die 
Höhe entscheidet die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstands. 

§ 9 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich nach Schluss des 
Geschäftsjahres statt. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Wahl des Vorstandes gem. § 10 (4)  
b) Bestätigung der Sprecher der Arbeitsgemeinschaften gem. § 11 

als Vorstandsmitglieder 
c) Wahl von zwei Rechnungsprüfern pro Geschäftsjahr 
d) Entgegennahme des Jahresberichts 
e) Entgegennahme des Kassenberichts und des Berichts der Rech-

nungsprüfer 
f) Entlastung des Vorstands 
g) Änderungen der Satzung 
h) Beschlussfassung über die Höhe des Mitgliedsbeitrags 
i) Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern im Wider-

spruchsfall 
j) Bestätigung der Vorstandsbeschlüsse zur Bildung oder Aufhebung 

von Arbeitsgemeinschaften gem. § 11 
k) Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und von Ehrenämtern gem. § 7 
l) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

(2) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung einmal jährlich schrift-
lich ein. Die Einladungen müssen wenigstens einen Monat vor dem 
Termin unter Angabe der Tagesordnung erfolgen. Jede ordnungsge-
mäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.  

(3) Anträge, die in der Mitgliederversammlung behandelt werden sollen, 
müssen dem Vorstand zehn Tage vor der Versammlung vorliegen. 
Über die Behandlung von Anträgen, die später eingehen, entscheidet 
die Mitgliederversammlung. 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden geleitet. Sie kann 
die Leitung einem anderen Mitglied übertragen. 
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(5) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorstand 
nach Bedarf einberufen werden. Sie sind einzuberufen, wenn 1/4 der 
Mitglieder des Vereins dies unter Angabe der Gründe und des Zwecks 
verlangen. 

(6) Beschlüsse müssen im Protokoll festgehalten werden. Das Protokoll 
ist vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen. 

§ 10 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinen beiden Stellver-
tretern, vier Beisitzern sowie den Sprechern der Arbeitsgemeinschaf-
ten.  

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft und koordiniert ihre 
Aktivitäten. 

(3) Der Vorsitzende und seine beiden Stellvertreter bilden den Geschäfts-
führenden Vorstand. Der Geschäftsführende Vorstand führt die Ge-
schäfte der Gesellschaft zwischen den Vorstandssitzungen. 

(4) Der Vorsitzende, die Stellvertreter und die Beisitzer werden von der 
Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Die Mitglieder des 
Geschäftsführenden Vorstands werden einzeln gewählt.  

(5) Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführenden Vorstand gericht-
lich und außergerichtlich vertreten. Zwei Mitglieder das Geschäftsfüh-
renden Vorstands sind gemeinsam vertretungsberechtigt.  

(6) Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.  

(7) Die Mitglieder des Vorstands bleiben bis zur Neuwahl im Amt. 

§ 11 Arbeitsgemeinschaften 

(1)  Für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf speziellen Gebieten schafft 
die Gesellschaft aus dem Kreise ihrer Mitglieder Arbeitsgemeinschaf-
ten.  

(2) Die Arbeitsgemeinschaften werden durch Vorstandsbeschluss gebildet 
und aufgehoben. Die Bildung und die Aufhebung bedarf der Bestäti-
gung durch die Mitgliederversammlung. 

(3) Die Arbeitsgemeinschaften werden durch einen Sprecher oder mehre-
re Sprecher (Sprecherrat) gegenüber dem Vorstand vertreten. Der 
Sprecher oder der Vorsitzende des Sprecherrates führt die Geschäfte 
der Arbeitsgemeinschaft. 

(4) Die Arbeitsgemeinschaften geben sich eine Geschäftsordnung, in der 
mindestens das spezielle Aufgabengebiet, die Mitgliedschaft, die Mit-
gliederversammlungen sowie die Wahl des Sprecher oder die Zusam-
mensetzung und die Wahl des Sprecherrates geregelt sind. Die Ge-
schäftsordnung wird durch Vorstandsbeschluss erlassen, geändert 
und außer Kraft gesetzt.  

(5) Nach Maßgabe der Geschäftsordnung vertritt der Sprecher oder der 
Sprecherrat die Angelegenheiten der Arbeitsgemeinschaft auch nach 
außen. Rechtliche oder finanzielle Verpflichtungen bedürfen eines 
Vorstandsbeschlusses. Mit der Beschlussfassung durch den Vorstand 
in Angelegenheit nach Satz 1 gilt die Bevollmächtigung für Ausfüh-
rungsgeschäfte grundsätzlich als erteilt. 

§ 12 Beirat 

(1) Der Beirat berät den Vorstand.  

(2) Der Beirat besteht aus wenigstens fünf Personen. Er wird vom Vor-
stand berufen. Die Amtszeit der Mitglieder des Beirats beträgt mindes-
tens zwei Jahre.  

(3) Die Mitglieder des Beirats sollen in der Regel Vertreter der für die wis-
senschaftliche Weiterbildung und das Fernstudium bedeutsamen ge-
sellschaftlichen Organisationen oder Angehörige anderer überregiona-
ler Erwachsenenbildungs- oder Förderungseinrichtungen sein und 
durch diese bestätigt werden.  
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(4) Der Vorstand beruft den Beirat nach Bedarf oder auf Antrag von 1/3 
der Beiratsmitglieder, wenigstens aber zwei Mitgliedern unter Mittei-
lung der Tagesordnung ein.  

§ 13 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 14 Beschlussfassung 

Beschlüsse der Organe der Gesellschaft werden mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit es nicht in der Satzung anders 
bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

§ 15 Satzungsänderungen  

(1) Satzungsänderungen können nur mit 2/3 der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder beschlossen werden.  

(2) Anträge auf Satzungsänderungen müssen mindestens einen Monat 
vor der Mitgliederversammlung den Mitgliedern schriftlich im Wortlaut 
mitgeteilt werden.  

§ 16 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung mit 3/4 der Stimmen der anwesenden Mitglieder.  

(2) Das nach durchgeführter Auflösung vorhandene Vermögen fällt dem 
Deutschen Volkshochschulverband, Bonn, zu. Der Deutsche Volks-
hochschulverband darf das Vermögen nur im Sinne des Vereins-
zwecks verwenden.  

(3) Die Bindung der Mittel der Gesellschaft gilt auch für den Fall einer Än-
derung, Aufhebung oder bei Wegfall von Aufgabe und Zweck. 

(4) Die Mitglieder des Vereins dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei der 
Auflösung des Vereins keinerlei Zuwendung erhalten.  

 

Gegeben auf der Gründungsversammlung am 3.10.1970 in Hannover. 

Unter der Nummer 3934 eingetragen in das Vereinsregister am 20.7.1971 
beim Amtsgericht Hannover. 

Zuletzt geändert auf der Mitgliederversammlung am 19. 9. 2003 in Dresden. 

 


